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Verordnung 
 

über den vom Gemeinderat der Gemeinde Stattegg am 26.05.2014 beschlossenen 

Bebauungsplan „Waldweg“  
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§40 Abs.1 iVm. Abs.3 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 idF LGBl 87/2013 

(Verfahrensablauf) 

§28 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 1974 idF LGBl 47/2007 (Bebauungsplan-

grundlagen und - inhalte) 
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A. VERORDNUNG 

§ 1  GELTUNGSBEREICH 

(1) Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes erstreckt sich über die Grundstücke 

90/2 (TF), 90/3 und 90/4 KG 63282 Stattegg und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 

12.930 m². 

 

§ 2  PLANUNGSGRUNDLAGEN 

(1) Die planliche Darstellung basiert auf der vom Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung, Baudirektion, geografische Informationssysteme (GIS Steiermark), 

zur Verfügung gestellten digitalen Katastermappe (Stand: Jänner 2007) mit Ergän-

zung zwischenzeitlich durchgeführter Neuvermessungen samt Höhenschichtenplan 

vom Büro Vermessungskanzlei DI Kukuvec, 8010 Graz (GZ: 8828/2001).  

(2) Die planliche Darstellung des Bebauungsplanes, verfasst vom Büro Malek Herbst 

Architekten ZT GmbH, Projekt-Nr. 2010/39 vom Mai 2014 stellt einen Bestandteil 

dieser Verordnung dar. 

(3) Der Flächenwidmungsplan 4.0, auf Rechtsgrundlage des StROG 1974 idF LGBl 

47/2007 (Bescheid vom 12.05.2010, GZ:FA13B-10.10-S9/2010-111, Rechtskraft: 

08.06.2010), stellt die Grundlage für die Baulandausweisung und Dichtefestlegung dar.  

(4) Die Grundstücke 90/2 (TF), 90/3 und 90/4 KG 63282 Stattegg sind im 

Flächenwidmungsplan 4.0 als Aufschließungsgebiet (ca. 11.650 m²) der 

Baulandkategorie „Reines Wohngebiet“ [WR(1)] gemäß § 23 (5) lit.a des StROG 

1974 idF LGBl 47/2007 mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 und als Freiland 

(1.280 m²) gemäß § 25 des StROG 1974 idF LGBl 47/2007 ausgewiesen. 

Als Aufschließungserfordernisse wurden festgelegt: 

 Klärung der äußeren Erschließung über die nördlich des Areals gelegene 

Gemeindestraße 

 Klärung der inneren Erschließung unter Berücksichtigung der topographischen 

Gegebenheiten 

 Neuteilung für eine zweckmäßige Bebauung 

 Nachweis mittels eines bodenmechanischen Gutachtens im Zuge eines Baube-

willigungsverfahrens hinsichtlich der Tragfähigkeit und Standfestigkeit des Bodens 
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 Berücksichtigung des 10 Meter Uferfreihaltestreifens entlang des Ortnergrabens 

und des Waldes an der südlichen Grundstücksgrenze von Grundstück 90/2 KG 

Stattegg 

 Berücksichtigung eines Windwurffreihaltebereiches an der südlichen Grundstücks-

grenze von Grundstück 90/2 KG Stattegg zum angrenzenden Wald 

 Klärung der technischen Infrastruktur 

 Klärung der Oberflächenwässerentsorgung 

(5) Das gegenständliche Areal ist somit für die Errichtung von Objekten im Sinne des §23 

(5) lit.a des StROG 1974 idF LGBl 47/2007 „Reine Wohngebiete“ 1  vorbehalten. 

 

§ 3  VERKEHRSERSCHLIESSUNG  

(1) Die äußere Anbindung an das Bebauungsplanareal hat von Norden über den 

Waldweg (Gemeindestraße)  zu erfolgen. 

(2) Die innere Erschließung und Zufahrt zu den Bebauungsarealen 1 bis 10 hat über die 

neu zu errichtenden 3 Zufahrtsstraßen bzw. zum Bebauungsareal 11 über den 

Laubenweg zu  erfolgen.  

(3) Die Straßenbreite der drei inneren Zufahrtsstraßen hat mindestens 6 Meter zu 

betragen. 

(4) Die Gehwege haben eine Mindestbreite von 1,5 Meter aufzuweisen. 

(5) Die Zufahrtsstraßen sind staubfrei zu errichten.  

(6) Die Zu - und Ausfahrten der inneren Zufahrtsstraßen in die Gemeindestraße sind 

trichterförmig auszuführen, wobei die Einsicht gewährleistet sein muss. 

(7) Bei jeder Zufahrtsstraße ist eine Umkehre vorzusehen.  

(8) Schneeabladeflächen sind am Ende jeder Zufahrtsstraße vorzusehen. 

(9) Asphaltierte oder betonierte Flächen sind auf Fahrbahnen, Geh- und Radwege zu be-

schränken. Für Plätze und Stellplatzbefestigungen sind wasserdurchlässige 

Oberflächen (z.B. Rasengitter-, Natursteine, Ziegel oder Kiesflächen) vorzusehen. 

 

 

                                                      
1 §23 (5) lit. a – Reine Wohngebiete, das sind Flächen, die ausschließlich für Wohnbauten bestimmt sind, wobei auch 
Nutzungen, die zur Deckung der täglichen Bedürfnisse der Bewohner des Gebiets dienen (Kindergärten, Schulen, Kirchen u. 
dgl.) oder die dem Gebietscharakter nicht widersprechen, zulässig sind; 
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§ 4  BEBAUUNGSWEISE - BEBAUUNGSDICHTE - BEBAUUNGSGRAD  

(1) Die im Flächenwidmungsplan 4.0 festgelegten minimalen und maximalen 

Bebauungsdichtewerte von 0,2 – 0,4 sind einzuhalten. 

(2) Der maximale Bebauungsgrad wird mit 0,4 festgelegt. 

 

§ 5  LAGE DER GEBÄUDE - BAUGRENZLINIEN 

(1) Eine Grundstückszusammenlegung bzw. -neuteilung zur Schaffung eines Bauplatzes 

gemäß Verordnungsplan ist vorzunehmen. 

(2) Die Situierung der Gebäude, mit Ausnahme bewilligungsfreier Vorhaben (§21 des 

Stmk. Baugesetzes 1995 idgF) ist innerhalb der in der Plandarstellung festgelegten 

Baugrenzlinien vorzunehmen. In jedem Fall müssen jedoch die baugesetzlichen 

Grenz- und Gebäudeabstände gemäß geplanter Geschossanzahl eingehalten werden. 

(3) Carports, Garagen und unterirdische Gebäude (wie z.B. Heizzentrale, Brennstofflager 

oder unterirdische PKW-Abstellplätze) sind außerhalb der Baugrenzlinie entlang der 

Zufahrtsstraßen 1 bis 3 und für das Bebauungsareal 11 zulässig. 

(4) Auf den Bebauungsarealen ist die Errichtung von Mehrfamilienwohnhäusern 

(Geschosswohnungen und Doppelhäuser) in offener Bauweise innerhalb der 

Baugrenzlinien zulässig. 

(5) Im Bereich des Bebauungsareals 11 ist auch die Errichtung eines Einfamilienhauses 

innerhalb der Baugrenzlinien zulässig. 

(6) Für die Bebauungsareale 2 und 10 ist im Falle der Ausführung von Geschoß-

wohnungen, ausschließlich für die Vertikalerschließung (Stiegenhäuser), eine 

Baugrenzlinienüberschreitung im Ausmaß von maximal 2,80 Meter zulässig. 

(7) Eine Grundstücksteilung im Sinne des Vermessungsgesetzes ist, unter Einhaltung 

sämtlicher baugesetzlichen Bestimmungen und der maximalen Bebauungsdichte, 

zulässig. In diesem Fall kann eine offene, gekuppelte oder geschlossene Bebauung 

erfolgen. 
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§ 6  GESCHOSSANZAHL - GEBÄUDEHÖHE  

(1) Die Geschoßanzahl der Gebäude wird mit maximal 2 Geschossen festgelegt. Ein 

Kellergeschoß ist zulässig und kann talseitig ebenerdig ausgeführt sein. 

(2) Die Gebäudehöhe1 im Sinne von §4 Z.31 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 

idgF darf 8,5 m nicht überschreiten. Die talseitige Gebäudehöhe1 darf 7,5 m nicht 

überschreiten. Davon ausgenommen sind kleinvolumige Bauteile, wie Rauchfänge, 

Rohraufsätze und dgl. 

(3) Bebauungsareal 11: im Falle einer Satteldachausführung ist ein Vollgeschoss mit 

einem zusätzlich ausgebauten Dachgeschoss (allfälliger Kniestock darf eine Höhe 

von 1,25 Meter nicht übersteigen) zulässig. Die Gebäudehöhe1 im Sinne von §4 Z.31 

des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 idgF darf 8,5 m nicht überschreiten. 

 

§ 7  DACHGESTALTUNG 

(1) Bebauungsareal 1 bis 10: als Dachform sind Flachdächer und Pultdächer zulässig.  

(2) Bebauungsareal 11: als Dachform ist ein Flach-, Pult- oder Satteldach zulässig. 

(3) Die Hauptfirstrichtung ist parallel zu den Höhenschichtlinien anzuordnen. 

(4) Objekte mit Pultdächern (nur eine geneigte Dachfläche) sind parallel zu den 

Höhenschichtlinien mit hangparalleler Dachneigung zu errichten. 

(5) Als Dachdeckungen sind kleinformatige Dachdeckungen, Bekiesungen und 

Begrünungen zulässig. Rote Dacheindeckungen sind unzulässig 

 

§ 8  GEBÄUDESTRUKTUR - FARBGESTALTUNG 

(1) Sichtbar bleibende Putzflächen sind mit Grau- oder Erdtönen (nicht grelle Farbtöne) 

zu versehen.  

(2) Im Zuge allfälliger Baubewilligungsverfahren ist ein Färbelungsplan vorzulegen. 

(3) Gebäudeintegrierte (in der Ebene der Objekthülle) Photovoltaikanlagen und Kollektor-

flächen sind zulässig. Aufgeständerte Anlagen auf den Dächern der Wohnobjekte 

sind nicht zulässig. 

                                                      
1 Gebäudehöhe: der jeweilige vertikale Abstand zwischen einem Punkt auf der Geländeverschneidung (natürliches Gelände) 
mit der Außenwandfläche und dem darüber liegenden Dachsaum. 
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§ 9  VER- UND ENTSORUNGSEINRICHTUNGEN 

(1) Die Stromversorgung ist verkabelt auszuführen. 

(2) Die Wasserversorgung der Objekte ist durch Anschluss an die bestehende 

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Stattegg durchzuführen. 

(3) Hinsichtlich Abwasserentsorgung ist an das bestehende öffentliche Kanalnetz 

anzuschließen.  

(4) Die Errichtung einer zentralen Heiz- und Warmwasser Aufbereitungsanlage ist, 

entsprechend dem im Verordnungsplan angeführten Standort, in unterirdischer 

Ausführung möglich. Die Anlage darf einen Staubemissionswert von 4g/m² BGF nicht 

überschreiten. Die Abgasanlage ist so zu dimensionieren und anzuordnen, dass die 

Mindestabstände und Richtwerte gemäß Stmk. Baugesetz und geltender OIB-

Richtlinie eingehalten werden. 

(5) Solaranlagen auf Geländeniveau oder auf den in das Gelände eingeschnittenen 

Garagen  sind möglich.  

 

§ 10  OBERFLÄCHENWÄSSER 

(1) Die Oberflächenentwässerung hat aufgrund der schlechten Versickerungsfähigkeit 

des Untergrundes durch Retention auf dem Bebauungsareal und gedrosselter 

Einleitung in die Vorflut (südlich verlaufender Bach im Ortnergraben)  zu erfolgen. 

(2) Die Bemessungen und Ausführungen haben auf der Grundlage des Hydrologischen 

Gutachtens, erstellt vom Büro Mag. Neubauer ZT GmbH (GZ:P-616/13 P-616a-TB-

0100 vom 04.12.2013 basierend auf dem Geologisch-geotechnischen Gutachten GZ: 

P-616-GA-0100 vom 29.11.2013) zu erfolgen. Diese Gutachten sind im Anhang 

beigefügt.  

(3) Die Entsorgung der auf Dach- und Verkehrsflächen und Gehwegen anfallenden 

Niederschlagswässer der Bebauungsareale 1 bis 10 hat über eine zentrale 

Retentionsanlage (mit Notüberlauf) zu erfolgen.  Diese Retentionsanlage ist im 

südöstlichen Bereich des Bebauungsplanareals vorzusehen. 

(4) Die Entsorgung der Oberflächenwässer des Bebauungsareals 11 hat auf Bemes-

sungsbasis endgültiger Planungsunterlagen gesondert auf der eigenen Parzelle, über 

Retention und gedrosselter Einleitung in die Vorflut, zu erfolgen. 
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(5) Der gedrosselte und kontrollierte Abfluss aus den Retentionsanlagen ist schadlos 

über einen Notüberlauf in die Vorflut abzuleiten und auf ein 20 minütiges, 30-

jährliches Niederschlagsereignis zu dimensionieren. 

(6) Die Ausleitung in die Vorflut ist erosionssicher zu gestalten. 

(7) Zur Sicherstellung einer geordneten Oberflächenwässerentsorgung ist auf Grundlage 

des o.a. Hydrologischen Gutachtens vom Büro Mag. Neubauer ZT GmbH 

erforderlichenfalls eine wasserrechtliche Bewilligung des Gesamtprojektes zu 

erbringen und im Zuge der Bauverfahren vorzulegen. 

(8) Die gesamte Retentionsanlage ist betriebsbereit vor Baubeginn der ersten 

Wohnbauten zu errichten.  

(9) Belastete Meteorwässer (Mineralöl, Reifenabrieb etc.) müssen vor Versickerung bzw. 

Einleitung in einen Vorfluter, unter Berücksichtigung der Qualitätszielverordnung und 

dem Stand der Technik entsprechend, gereinigt werden.  

Hinsichtlich der hydraulischen Bemessung, Bau und Betrieb von 

Regenwassersickeranlagen wird auf die ÖNORM; B 2506-1, Ausgabe 2000-06-01, 

auf die ÖNORM B 2506-2, Ausgabe 2003-04-01, auf das ÖWAV Regelblatt 35, 

Ausgabe 2003 sowie auf das DWA Regelblatt A 138, Ausgabe April 2005 verwiesen.  

 

§ 11  UFERFREIHALTEBEREICH 

(1) Gemäß den Bestimmungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes Graz, Graz-

Umgebung(LGBl 106/2005) ist entlang von natürlichen Bachläufen ein beidseitig 

mindestens 10 Meter breiter Uferstreifen (ab Böschungsoberkante) freizuhalten. 

 

§ 12  ABSTELLPLÄTZE – CARPORTS - GARAGEN  

(1) Unter Zugrundelegung des §89 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 idgF 

sind derzeit seitens der Gemeinde für das gesamte Gemeindegebiet bei Errichtung 

von Wohnhäusern je Wohneinheit mindestens 2 PKW-Abstellplätze auf dem eigenen 

Grundstück vorzusehen (Bebauungsrichtlinienverordnung).  

(2) Die KFZ-Abstellplätze sind entlang der Zufahrtsstraßen, wie im Verordnungsplan 

dargestellt, anzuordnen. Ausführungen als Carports oder Garagen (unterirdisch in 

das Gelände eingeschnitten) sind zulässig.  
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(3) Zur Überbrückung der Geländeeinschnitte, welche sich durch den Straßenverlauf der 

Zufahrtsstraßen ergeben, sind hangseitig teilweise oder zur Gänze unterirdisch in das 

Gelände eingeschnittene Garagen auszuführen. Die den Zufahrtsstraßen zugewandte 

Seite ist jedenfalls offen auszuführen. 

(4) Bei diesen Garagen ist eine Dachbegrünung unter Berücksichtigung und Anpassung 

an das natürliche Gelände vorzunehmen. 

(5) Schutzdächer und Garagen für die KFZ-Abstellflächen sind (auch in 

zusammengefassten Gruppen) zulässig. 

(6) Nicht überdachte KFZ-Abstellplätze sind mit wasserdurchlässigen Oberflächen (z.B. 

Rasengittersteine, Natursteine, Ziegel oder Kiesflächen) vorzusehen. 

(7) Für die Zufahrtsstraße 1 sind zwei gekennzeichnete Besucherparkplätze vorzusehen 

und für die Zufahrtsstraßen 2 und 3 je einer vorzusehen.  

(8) Je Zufahrtsstraße ist eine Wertstoffsammelstelle (z.B. im Bereich der KFZ-Abstell-

flächen) vorzusehen. 

 

§ 13  BODENVERHÄLTNISSE - FREIFLÄCHEN - EINFRIEDUNGEN  

(1) Hinsichtlich der Tragfähigkeit und Standfestigkeit des Bodens sind die Auflagen aus 

dem Geotechnischen Gutachten, verfasst vom Büro Mag. Neubauer ZT (GZ: P-616-

GA-0100 vom 29.11.2013) verbindlich einzuhalten oder eine projektbezogene 

Begutachtung vorzunehmen. Dieses Gutachten ist im Anhang beigefügt. 

(2) Bauausführungen, Gründungen und Erdarbeiten/Geländeveränderung sind gemäß 

der unter Kapitel 12 des o.a. Geotechnischen Gutachten formulierten „Hinweisen zur 

Bauausführung“ vorzunehmen. 

(3) Stützmauern dürfen nur bis zu einer maximalen Höhe von 1,5 Meter errichtet werden, 

sind im oberen Bereich abzuböschen und sind ganzjährig und dauerhaft zu begrünen. 

Lediglich im Bereich der Umkehre der Zufahrtstraße 1 ist eine Stützmauernhöhe bis 

zu 2,0 Meter zulässig. Absturzsicherungen sind mit vertikalen Gitterstäben (nicht 

vollflächig) herzustellen. 

(4) Im südöstlichen Bereich des Bebauungsplanareals sind sowohl die Retentionsanlage, 

als auch eine Freifläche zur allgemeinen Nutzung und ein Spielplatz vorzusehen. 

(5) Bepflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sind von diesen Grenzen 

mindestens so weit zurückversetzt zu pflanzen, dass dauerhaft die Möglichkeit des 

Rückschnittes und der Pflege vom eigenen Grundstück aus gewährleistet ist. 
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(6) Allfällige Bepflanzungen sind mit heimischen, der Höhenlage entsprechenden 

Pflanzen zulässig (d.h. Thujen oder ähnliches sind unzulässig). 

(7) Als Einfriedungen sind Drahtgeflechtzäune zulässig. Mauern und Gabionen als 

Einfriedungen sind unzulässig. 

 

§ 14  ALLGEMEINE HINWEISE 

(1) Die Errichtung der Zufahrtsstraßen, die Maßnahmen zur Verbringung der 

Oberflächenwässer (Retentionsanlage) und die Sicherung etwaiger Böschungen sind 

im Vorfeld der Baugrubenherstellung für die geplanten Mehrfamilienwohnhäuser 

vorzunehmen.  

(2) Das Bebauungsplanareal befindet sich innerhalb des engeren Grundwasser-

schongebietes von Graz-Andritz. Auflagen gemäß der bezughabenden 

Schutzverordnung LGBl Nr. 139/1971 sind zu berücksichtigen und erforderlichenfalls 

eine wasserrechtliche Bewilligung zu erwirken. Bei Grabungen größer 3 Meter unter 

Gelände ist jedenfalls eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. 

 

§ 15  INKRAFTTRETEN 

(3) Der Bebauungsplan (Verordnungsplan und Wortlaut) tritt mit dem auf den Ablauf der 

Kundmachungsfrist folgenden Tage in Kraft.  

 

 

Für den Gemeinderat 

Der Bürgermeister   

 

 
 
 

…………………………………………. 
 Ing. Karl Zimmermann 

 
 
 
Stattegg, Mai 2014



Gemeinde Stattegg   
Bebauungsplan Waldweg  

 

  

11

B. ERLÄUTERUNGEN 

 
b1. Allgemeine Beschreibung : 
 

Das Planungsgebiet befindet sich im östlichen Randbereich des Ortsteils Mühl südlich des 

Waldweges und nördlich des Ortnergrabens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftbildausschnitt 

 

Das gegenständliche Bebauungsplanareal im Ausmaß von ca. 12.930 m² grenzt im Norden 

über die Straße an Waldflächen an und weist entlang der Gemeindestraße (Waldweg) eine 

sanfte Westhanglage auf. Richtung Süden fällt der Bereich relativ steil Richtung 

Ortnergraben hin ab und schließt an Waldflächen an. Richtung Westen schließt der Bereich 

an Wohnbauland der gleichen Kategorie und Dichte an und Richtung Osten an Freiland. 

Die baufälligen Objekte der ehemaligen Landwirtschaft wurden bereits abgerissen. 
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Im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 4.0 sind die betroffenen Grundstücke als 

Aufschließungsgebiet der Baulandkategorie Reines Wohngebiet [WR(1)] mit einer 

Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 und dem Erfordernis der Erstellung eines Bebauungsplanes 

festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan 4.0 

 

Für die Bebauungsplanung sind folgende Aufschließungserfordernisse zu berücksichtigen: 

 Klärung der äußeren Erschließung über die nördlich des Areals gelegene 

Gemeindestraße 

 Klärung der inneren Erschließung unter Berücksichtigung der topographischen 

Gegebenheiten 

 Neuteilung für eine zweckmäßige Bebauung 

 Nachweis eines bodenmechanischen Gutachtens im Zuge eines Baube-

willigungsverfahrens hinsichtlich der Tragfähigkeit und Standfestigkeit des 

Bodens 
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 Berücksichtigung des 10 Meter Uferfreihaltestreifens entlang des Ortnergrabens 

und des Waldes an der südlichen Grundstücksgrenze von Grundstück 90/2 KG 

Stattegg 

 Berücksichtigung eines Windwurffreihaltebereiches an der südlichen 

Grundstücksgrenze von Grundstück 90/2 KG Stattegg zum angrenzenden Wald 

 Klärung der technischen Infrastruktur 

 Klärung der Oberflächenwässerentsorgung 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes soll dieses Aufschließungsgebiet dem vollwertigen 

Bauland zugeordnet werden und für die Bebauung freigegeben werden. 

Im siedlungspolitischen Interesse der Gemeinde ist vor allem die Abstimmung der 

Höhenentwicklung der Gebäude dieses großflächigen Bebauungsplanbereiches, die Klärung 

der äußeren Erschließung und die Oberflächenwässerentsorgung im Zuge der Erstellung 

des gegenständlichen Bebauungsplanes erforderlich, um einer geordneten 

Siedlungsentwicklung in diesem Bereich Rechnung zu tragen. 
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b2 – Zielsetzungen : 
 

Das Planungsgebiet, über welches sich der Bebauungsplan nunmehr erstreckt, beinhaltet 

die Grundstücke 90/2 (TF), 90/3 und 90/4 KG 63282 Stattegg und umfasst eine 

Gesamtfläche von ca. 12.930 m² 

Die Grundstücke befinden sich im östlichen Randbereich des Ortsteils Mühl, südlich des 

Waldweges.  

Durch die Bebauung soll einerseits eine Stärkung des als „Örtlicher Siedlungsschwerpunkt“ 

festgelegten Ortsteiles Mühl erfolgen und andererseits eine Mobilisierung bestehender, 

unbebauter Baulandbereiche erfolgen.  Im Sinne dieser siedlungspolitischen Interessen der 

Gemeinde ist die Ausarbeitung des Bebauungsplanes „Waldweg“ zwingend erforderlich.  

 

Erschließung:  

Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz hat im Norden über den Waldweg zu erfolgen. 

Zusätzlich sind fußläufige Verbindungen zum Laubweg und zum Wiesenweg vorzusehen.  

Die innere Erschließung erfolgt über drei neu zu errichtende Zufahrtsstraßen, welche eine 

Mindestbreite von 6 Meter aufzuweisen haben. Lediglich das Bebauungsareal 11 ist über 

den Laubweg an den Waldweg angebunden.  

Sämtliche Zufahrtsstraßen sind als Sackgassen ausgeführt und haben eine Umkehre und im 

Endbereich eine Schneeabladefläche aufzuweisen.  

Die Umkehren und die trichterförmigen Zu- und Abfahrten der Erschließungsstraßen sind 

gemäß den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) zu errichten. 

 

Gebäudehöhen und Dachlandschaft: 

Der umgebende Nahbereich ist überwiegend mit ein- und zweigeschossigen Objekten, mit 

teilweise ausgebauten Dachgeschossen bebaut, wobei größtenteils Satteldächer aber auch 

flachgeneigte Pultdächer bestehen. 

Die Festlegung, dass Flachdächer und Pultdächer zulässig sind, ist damit begründet, dass 

aufgrund der topographischen Situation (Steilheit) und der beabsichtigten Bebauung 

(Mehrfamilienhausbebauung), Satteldachausführungen eine nicht gewünschte Höhen-

entwicklung bedingen würden. 

Für das Bebauungsareal 11, welches aufgrund seiner isolierten, tieferen Lage und dem 

Naheverhältnis zu den bestehenden Einfamilienhäusern mit Satteldächern, wird die 

Möglichkeit einer Einfamilienhausbebauung mit der erweiterten Möglichkeit einer 



Gemeinde Stattegg   
Bebauungsplan Waldweg  

 

  

15

Satteldachausführung vorgesehen. In Abstimmung mit den umliegenden Bestandsobjekten, 

ist im Falle einer Satteldachausführung ein Vollgeschoss mit einem zusätzlich ausgebauten 

Dachgeschoss, unter Beibehaltung der maximalen Gebäudehöhe von 8,5 m,  zulässig.  

Durch die Festlegung ist jedenfalls sichergestellt, dass eine optische Einheit dieses 

Bebauungsplanbereiches erkennbar wird und keine Störung des Straßen-, Orts- und 

Landschaftsbildes verursacht wird.  

 

Kanal:  

Die Abwasserentsorgung hat durch den Anschluss an das bestehende, öffentliche Kanalnetz 

zu erfolgen. 

 

Oberflächenwässer: 

Die Entsorgung der Oberflächenwässer, Drainagen- und Niederschlagswässer hat gemäß 

dem Hydrologischen Gutachten, erstellt vom Büro Mag. Neubauer ZT GmbH (GZ:P-616/13 

P-616a-TB-0100 vom 04.12.2013 basierend auf dem Geologisch-geotechnischen Gutachten 

GZ: P-616-GA-0100 vom 29.11.2013)) zu erfolgen.  

Dieses beinhaltet im Wesentlichen: 

 Versickerung aufgrund der sehr geringen Sickerfähigkeit des Untergrundes nicht 

empfohlen. 

 Zur Verbringung der auf Dach-, Verkehrs- und Gehwegflächen und Drainagen 

anfallenden Niederschlagswässer ist eine Retentionsanlage (mit einem Notüberlauf und  

vorgeschalteten Reinigungsschächten) mit einer gedrosselten Einleitung in die Vorflut 

(Ortnergraben), zu errichten.  

 Die Zuleitung in die Retentionsanlage erfolgte über 4 Leitungsstränge, davon verlaufen 3 

in den Zufahrtsstraßen, und einem Reinigungsschacht. 

 Durch die geplante Retentionsanlage müssen 30-jährliche, 20-minütige Niederschlags-

ereignisse über den Notüberlauf kontrolliert abgeführt werden können. 

 Der Oberflächenabfluss der versiegelten Flächen (Annahme ca. 5.230 m²) beträgt für 

einen 10-jährlichen, 15-minütigen Starkniederschlag 340 l/(s*ha). 

 Die mittlere gedrosselte Abflussmenge aus der Retentionsanlage wird mit 17,75 l/s 

festgelegt. 

 Für das erforderliche Speichervolumen der Retentionsanlage von 115,77 m³ sind 6 

Sickerschächte  und ein Notüberlauf vorgesehen. 
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 Die Zu- und Ableitungen zur bzw. von der Retentionsanlage haben in frostsicherer Tiefe 

zu erfolgen. 

 Ausleitung in die Vorflut ist erosionssicher zu gestalten. 

 Die Entsorgung der Oberflächenwässer des Bebauungsareals 11 (Einfamilienhaus) hat 

auf Basis endgültiger Planungsunterlagen gesondert auf der eigenen Parzelle zu 

retendieren. 

 Die Ausführung und Abnahme der Anlage hat durch eine fachkundige Aufsicht zu 

erfolgen. 

Das bezughabende Hydrologische Gutachten ist im Anhang beigefügt. 

 

Abstellplätze: 

Entsprechend der Bestimmung des §89 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes ist die 

Gemeinde berechtigt die Anzahl der Abstellplätze abweichend von Absatz 3 desselben 

Paragraphen festzulegen. Die diesbezüglich seitens der Gemeinde verordnete Festlegung 

(Bebauungsrichtlinienverordnung: GZ. 004-01/2009 vom 17.06.2009), dass mindestens 2 

PKW-Abstellplätze je Wohneinheit vorzusehen sind, entspricht dem öffentlichen Interesse 

der Gemeinde, da aufgrund der steigenden Mobilität entsprechende Abstellflächen 

erforderlich sind.  

Um Behinderungen des Verkehrs zu vermeiden sind für jede Zufahrtsstraße 

gekennzeichnete Besucherparkplätze vorzusehen und ist die Freihaltung der Erschließungs-

straße von besonderer Bedeutung.  

 

Einfriedungen: 

Im Vergleich mit der bestehenden Bebauung dieses Bereiches wird festgestellt, dass die 

Gestaltung der Einfriedungen ausschließlich licht- und luftdurchlässig, größtenteils als 

Maschendrahtzäune, ausgeführt sind und Mauern als Einfriedungen nicht vorhanden sind. 

Aufgrund des Interesses der Gemeinde an der Weiterführung des Erscheinungsbildes 

hinsichtlich der Einfriedungen zum Schutze des Straßen- und Ortsbildes wurden die 

entsprechenden Bestimmungen im §13 der gegenständlichen Verordnung festgelegt. 

 

Verfahren: 

Aus Gründen der Raschheit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit wurde für den 

gegenständlichen Bebauungsplan ein Anhörungsverfahren gemäß §40 Abs. 6 Z.2 des 

StROG 2010 idgF durchgeführt.  
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D. Geologisches Gutachten 

 








































